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ZUM BEBAUUNGS- UND GRÜNO1iDNUNGSPLAN "ORTSKERN" DER GEMEINDE
CARLSBERG , VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM, KREIS BAD DÜRKHEIM

O . RECHTSGRUNDLAGEN

1. Baugesetzbuch (BauGB) i-n der Fassung der Bekanntmachung vom08.12.1986 (BGBI. l S. 2253). ' ''''''' ''"'

2 4. Verordnung über di.e bauliche Nutzung der Grundstücke

15.09.1977 (BGBI. l S. 1763)(Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der Fassung vom

3

4

5

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 28. 11. 1986
(GVBL. S. 307),ber. GVBL. 1987. S. 48.

Gebel.ndeordnung für Rheinland-pfalz (GVBL. S. 419) in der
letztgülti.gen Fassung

Landespflegegesetz in der Fassung vom O1.05.1987

O . l Geltungsberei. ch

Die vom Ge].tungsberei.ch des P].angebi.eyes erfaßten Flur
stücke sind mit einer starken schwarzen unterbrochenen
Li.nie umzogen

Q:; ybertragun klichkelt

Sowei-t für di.e Absteckung der erforderlichen Baugrenze
keine Maße in den P].änen angegeben sind, sollen diese ab-
gegri.öfen werden. Ausgehend von einer möglichen Ablese-
genauigkei.t von OC5 mm wird für die so erfolgten Fest-
setzungen in der Ört].i.chkei.t ei.ne Genaue.gkeit von + 50 cm
verlangt. ' '' --

l ($ 9 Abs .l Nr. l BauGB $S 1-15 BauNVO)

S 4 BauNVO Allgemeines t7ohngebiet
$ 1l BauNVO Sondergebiet/Ladengebiet; zulässig sind im Erd--

geschoß(zuglei.ch l.Vollgeschoß) : 'Einze.Lhandels
geschäfte Verkaufsf].äche unter 500 H2. Außerdem
sind Dienst].eistungsbetriebe sowi.e Schenk- und
Speisewirtschaften und über dem ersten Vo]].ge-
schoß: Räume für freie Berufe und Wohnungen es-au



2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs l Nr. l BauGB 5 1 7 BauNVO)

2.1 Für das Maß der baulichen Nutzung sind die Werte des $ 17
Abs. l BauNVO als Höchstwerte im Rahmen der Vorschriften
der Landesbauordnung (LBauO) und der überbaubaren Grund-
stücksflächen verbindli.ch .

2.2 Di.e Zahl der Vollgeschosse ist auf höchstens drei Geschosse
begrenzt

3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BauGB $$ 22 und 23 BauNVO)

Die Bauwei.se für das Allgemei.ne Wohngebiet wird im Geltungs--
bereü.ch di.esel Planes mit Ausnahme der Flurstücke 324/47'und
324/48 als offene Bauweise festgesetzt. Für das Sondergebi.et
und die beiden o. g. Flurstücke ist die geschlossene Bauweise
vorne s ehen .

4 ($ 9 Abs l Nr. 2 BauGB)

Tei.lweise ist im Plan di.e Ste]]ung der bau]i.chen An].aßen
(Hauptfirstrichtung) angegeben. Von der Stellung der bauli.-
chen Anlagen kann i.m Einvernehmen mit der Gemei.nde eine Aus
nahme gemäß $ 31 (1) BBauG von ausschli.eßlich 90 Grad zuge-lass en werden

5. FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE ($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB)

Garagen bzw. Einstellplätze und andere Nebenanlagen bei Ein-
zelhäusern dürfen nur auf einer Bauwichseite elfi.chtet werden

6 ($ 9 .Abs 2 BauGB )

6.1 Die Höhe fertiger Erdgeschoßfußboden, gemessen i.n der Mitte
des Gebäudes an der Straßenseite der das Grundstück erschlies-
senden Straße, darf nicht mehr als 0,60 m über Straßenoberkante
1 1 P(TATI

6.2 Die maximale Traufenhöhe, gemessen von der Oberkante fertiger
Erdgeschoßfußboden bis zum unteren Sparrenanschnittspunkt
mit der Außenkante des aufgehenden Außenmauerwerks, wird bei
eingeschossiger Bauweise auf 3,50 m, bei. zweigeschossiger Bau
wei-se auf 6,50 m und bei. drei-geschossiger Bauwei.se auf 9,0 m
festgesetzt

6.3 Die Firsthöhe der Gebäude, gemessen von der Oberkante Erdge
Schoßfußboden bis zum Schni.ttpunkt der Sparrenoberkante im
Fi-rst, darf maximal ll m betragen.



7 DAC HGESTALTUNG ( S 8 6 LBauO )

7.1 Als Dachformen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebau
ungsplanes nur Satteldächer und Walmdächer zulässig
Auf Garagen sind auch Flachdächer zugelassen.

7.2 Die Dachneigung muß mindestens 16 Grad und darf höchstens
46 Grad betragen. Bei asymmetrischen Dachformen ist der lange
Schenke]- maßgebend

7.3 Als Daches.ndeckung sind nur rot-
lässig .

und brauntoni.ge Ziege]- zu

7.4 Kniestöcke (Maß zwi-schen dem Schnittpunkt der Außenkante des
Gebäudes mit der Oberkante Rohbaudecke des dachunterliegenden
Geschossen und der Oberkante Dachhaut) sind bei eingeschossi-
ger Bauweise bis zu ei.ner Höhe von 0,4 m zulässig

7.5 Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind ab einer Dachneigung
von mi.ndestens 35 Grad bis zu einer maxi.malen Brei.te von
2.0 m zulässig. Innerhalb einer Dachfläche können mehrere
blei-charta.ge Dachaufbauten kombiniert werden, wenn i.hre
Gesamtbreite die halbe Länge der Dachfläche nicht über-
schreitet. Der seitliche Abstand der Dachaufbauten von den
Giebelseiten muß mi.ndestens 1 ,5 m betragen.

7 . 6 Daches.nschnitte (z B Dachterrassen) sind zulässig

8 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (S 86 LBauO)

Verkleidungen der Außenwandflächen mit glasiertem oder glän--
zendem Material , Kunststoff, Asbestzement-, Teerpapp- oder
Metallelementen si.nd nicht zulässig. Folgende Materialien
sollen hauptsächlich Verwendung finden: Putz , Sichtmauerwerk,
Holz , Sandstein oder sandstei.nähnliche Materialien.

T e x t z ur Grünordnung
9 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLÄCHEN (S 86 1.Bauo)

9 .1 Die ni.cht überbaubaren Grundstücksflächen bestehender Baukörper
sind mit Ausnahme der Einfahrt, Stellflächen der Terrasse und
des Zugangs a]s Grün- und Pf]anzf]ächen anzu].eger und zu unter-
halten

9.2 Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu gestalten
und zu unterhalten. Sie sind als ni.edrige Pflanzung (Rasen-
fläche, bodendeckende Pflanzung) mit Einzelgehölzen anzule-
gen. In jedem Vorgarten ist mindestens ei.n den Grundstücks-
verhältnissen entsprechender Baum (Gehölzartenliste) zu pflan-
zen und zu unterha].ten. Auch Obstbäume können verwendet werden



10 BESTANDSERHALTUNG ( $ 9 Abs l Nr. 20 und Nr. 25 b BauGB)

10.1 Der vorhandene Bewuchs ist zu schonen. Gesunde Bäume mit
mehr als 60 cm Stammumfang (gemessen in l m Höhe) sind zu
erhalten. Ausgenommen hiervon sind Obstbäume, di.e wirt-
schaftli.chen Zielen di.enen. Schalenobst (z. B. Walnuß
und Eßkastani.e) ist jedoch zu erhalten. Ebenso sind die
i.m P].an festgesetzten Obstbäume zu erhalten, da sie orts-
gestalteri.sche Funktionen erfüllen.

l0.2 Di.e vorhandenen Waldbestände sind in ihrer Artzusammen
setzung zu erha].ten und nach den Kri.Letten des Boden-
s chutzwaldes zu unterhalten .
Di.e Kiefernforste si.nd langfri-sbg durch plenterartige
Pflegemaßnahmen , entsprechend der benachbarten Wälder ,
in Mischwa]-jungen umzuwandeln .

[0.3 ].n jeder Phase der Baudurchführung sind die zu erha]ten
den Bäume vor schädi.lenden Einflüssen zu bewahren (s.
DIN 18920, Oktober 1973 "Schutz von Bäumen, Pf].anzenbe-
ständen und Vegetationsf].ächen bei Baumaßnahmen'')

l0.4 Sämtli.cher Baumbestand ist fachlich pflegend zu unterhal-
ten. Bei. Ausfällen durch Überalterung oder Verkehrsgefähr
dung sind entsprechend geeignete Gehölze neu zu pfl.unzen.

11 BEPFLANZUNG ( $ 9 Abs l Nr. 25 a BauGB)
1 1 . 1 Öf:Eentliche Pflanzun

Die Anpflanzung erfolgt in der nächstmöglichen Pflanzperiode
bzw. in der der Fern-gstellung anderer baulicher Anlagen fol
lenden Pflanzperi.ode

1 1 . 2 Private Pflanzun
Di.e Anpflanzung hat in der auf die Elli.chtung einer bauli.chen
An]-age folgenden Pflanzperi.ode zu erfolgen.

11 3 Di.e Bepflanzung richtet sich nach der folgenden Gehölz
auswahlli ste :

Gehör z artenli ste
Feldahorn
Hainbuche
Vogelkirsche
Walnuß
Aspe
Traubeneiche
Stieleiche
Vogelbeere
Mehlbeere
Kornelkirsche
Bluthartriegel
basel
Hagedorn
Pfaff enhut

Aceh campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Juglans regie
Populus tremula
Quercus petraea
Quercus robur
morbus aucuparia
morbus intermedia
Corpus mas
Cornus sanguineum
Co rylus avel lana
Crataegus carrierei
Euonymus europeus



Liguster
Forsythie
Heckenkirsche
Schlehe
Johannisbeere
Hund sro s e
Vielblütige Rose
Ka stoff elro s e
Schwarz er Ho runder
Wolliger Schneeball
Winterlinde

Ligustrum vulgare ''Atrovirens''
Forsythia intemledia
Lonicera xylos teum
Prunus spinosa
Ribes alpinum
Ro sa janina
Ro sa mul t iflora
Rosa rugosa
S ambucus nigra
Virburnum lent ana
Tina cordata

11 .4 Nade]gehö]ze sind unzu].ässig mi.t Ausnahme von
.Geme her Eibe - Taxus baccata
Waldkiefer - Pinus sylvestris

12.

12.1
FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN (S 9 Abs. l

Nr . 25 BauGB)
Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind
gemäß der P:Elanzschemata mi.t landschaftsgerechten Gehölz-
arten zu versehen, wobei Pf].anzschema A und Pflanzschema B
im Wechsel angewandt werd en
Die Flächen zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern entlang
der Verkehrsflächen dürfen für Ei.n- und Ausfahrten bis zu
3,0 m Breite unterbrochen werden

12 2 Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern mit Empfeh
lungscharakter sollen mit Gehölzen der Gehölzartenli.ste gruppen
weise zu je 3 - 5 Stück ei.ner Art im Abstand von l m x l m be-
pf[anzt werden. Die Straucharten werden vornehme.ich in den Rand
brei.chen verwendet. Hier wi-rd auf (ien Grünordnungsplan verdi.e-
ßen

13 FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCllUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICK
LUNG DER LANDSCH.AFT ($ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

1 3 . 1 Streuobstwi.e sen

Di.e Streuobstwi.eßen sind in ihrem Bestand zu erhalten und ange-
messen zu pflegen. Die gelegentliche Neupflanzung überalteter
Bäume i.st durchzuführen . Die ordnungsgemäße Grünlandnutzung
auf di.esel Flächen ist unter Wahrung der Obstgehölze durchführ-

Unrentable Grünlandzuschnitte si.nd entsprechend der vorhandenen
Streuobstbestände i.n Obstwiesen umzuwandeln

bar

13 2 Aufforstungsflächen
Di.e Aufforstungsflächen sind mit folgenden Baumarten i.m Abstand
von l m x l m gruppenweise zu je 3 - 5 Pflanzen einer Art allzu--
pflanzen



Stieleiche
Sandbirke
Ro tbu ch e
Hainbuche
Bergahorn

Quercus robur
Betula pendula
Fagus sylvatic
Carpinus bet:usus
Aber pseudoplat: anus

D er Wa].drang besteht aus

Faulbaum
Ho lunder
Haselnuß
Schlehe
Feldahorn
Kornelkirsche
Vogelkirsche

Rhamnus frangula
Sambucus nigra
Corylus avellana
Prunus spinosa
Aceh campestre
Co mus mas
Prunus avium

Di.e Pf]egemaßnahmen erfo].gen nach Abstimmung mit dem Forstamt

Di.esel Text hat zusammen mi.t dem Bebauungs'n ynd dem Grti:pordnupgs
plan sowie der Begründung i-n der Zei-t vom,.g/',7z/7' bis /;..gi '.grZ:/P

eßen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
ortsüblich bekanntgemacht

l :Pb0 e IPeOe

Bürgermei-seel

7Der Text hat dem Satzungsbeschluß vom
gelegen .

zugrunde

g:ë.#.//


